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Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz vor sexuellem Missbrauch in der 
Kinder- und Jugendarbeit unter 18 Jahre

Seite 1

Aus dem christlichen Menschenbild erwachsen die Verantwortung und der Auftrag, Menschen im Wirkungs-
kreis der Kirche, Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene sowie Menschen in Abhängigkeits-
verhältnissen, mit Respekt zu behandeln und ihre Würde zu schützen. 

1.  Ich,                                        , geboren am  , 

verpflichte mich, die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen zu achten und zu respektieren. Ich 

beziehe gegen sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten jeder Art aktiv Stellung.

Ich verpflichte mich, Kinder und Jugendliche unabhängig ihres Alters, Geschlechts, ihrer Herkunft und Religion

wertzuschätzen, sie zu begleiten und zu beraten, die von ihnen gesetzten Grenzen zu achten und zu respektieren. 

2.  Ich verpflichte mich, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Angebote den Raum, Selbstbewusstsein, die Fä-

higkeit zur Selbstbestimmung und eine geschlechterbewusste Identität anzubieten. 

  3 .  Ich verpflichte mich, achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz umzugehen. Ich respektiere die 

persönlichen Grenzen anderer und unterlasse verbale oder nonverbale Verhaltensweisen, die die Würde der Kin-

der und Jugendlichen verletzen.

4.  Ich schütze die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, vor 

Missbrauch und Gewalt. Ich unterbinde diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten in Wort, 

Schrift oder Tat. 

5.  Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht bei mir an erster Stelle. Im Konfliktfall informiere ich die Verantwort-

lichen auf der Leitungsebene und ziehe professionelle Unterstützung und Hilfe dazu. Die Vorgehensweise und 

mögliche Ansprechpartner sind mir bekannt bzw. weiß ich, wo ich diese Informationen finden kann.

6.  Wenn Kinder und Jugendliche sich mir verständlich machen wollen, dass ihnen seelische, sexualisierte oder 

körperliche Gewalt angetan wird, nehme ich sie ernst und gehe nach dem aktuellen Interventionsleitfaden vor. Ich 

behandle die anvertrauten Informationen sensibel und verantwortungsvoll. Der Schutz der Kinder und Jugend- 

lichen steht dabei an erster Stelle. 

7. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.

8.  Als Mitarbeiter:in in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verpflichte ich mich, jeglichen sexuellen Kontakt mit

den Schutzbefohlenen zu vermeiden.

9. Mir ist bewusst, dass sich die Punkte 1-8 ebenso auf die Nutzung digitaler Medien beziehen.

10.  Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt  rechtskräftig ver-

urteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass 

diesbezüglich zukünftig ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies der Person,

die mich zu meiner Tätigkeit im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn beauftragt hat, mitzuteilen.
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Ort, Datum

Ich habe eine Kopie des Schreibens 

„Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz vor sexuellem Missbrauch in der Kinder- und Jugendarbeit“ 

erhalten:

1. Ausfertigung für die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter

2. Ausfertigung zurück an KKA – Fachbereich Personal  –

Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift



Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
Seite 1

Aus dem christlichen Menschenbild erwachsen die Verantwortung und der Auftrag, Menschen im Wirkungs-
kreis der Kirche, Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene sowie Menschen in Abhängigkeits-
verhältnissen, mit Respekt zu behandeln und ihre Würde zu schützen. 

Die Evangelische Kirchengemeinde 

setzt sich für einen wirksamen Schutz vor allen Formen von Gewalt, auch vor Verletzungen der sexuellen Selbstbe-

stimmung, ein und wirkt auf Aufklärung und Hilfe zur Unterstützung Betroffener hin. Der kirchliche Auftrag verpflich-

tet alle in der Kirche Mitwirkenden zu einer Haltung der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der 

Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommunikation durch Wahrung persönlicher Grenzen gegenüber jedem 

Mitmenschen. 

1.  Ich,                                        , geboren am ,  

verpflichte mich deshalb dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld für die mir anver-

trauten Menschen zu erhalten und/oder zu schaffen. 

2.  Ich unterbinde diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten in Wort, Schrift oder Tat. Falls mir dieses

nicht selbständig gelingt, suche ich mir Unterstützung.

3 .  Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen zu respektieren und die Intimsphäre und persönliche Schamgrenze 

zu achten. Verbale oder nonverbale Verhaltensweisen, die die Grenzen meines Gegenübers verletzen, nehme ich 

bewusst wahr und reagiere angemessen.

4.  Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bewusst und missbrauche meine

Rolle nicht im Umgang mit mir anvertrauten Menschen. 

5.  Ich nehme Teilnehmende bewusst wahr und achte dabei auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und 

Gewalt. Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in den kirchlichen Angebo-

ten und Aktivitäten. 

 Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der evangelischen Kirche bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und suche

mir gegebenenfalls Hilfe bei einer externen Fachberatung, der zuständigen Leitungsperson, im Mitarbeitenden- 

kreis, bei einer/einem Hauptamtlichen oder einem anderen Menschen meines Vertrauens. 

6. Mir ist bewusst, dass sich die Punkte 1-5 ebenso auf die Nutzung digitaler Medien beziehen.

7.  Ich versichere, nicht wegen einer in §72a SGB VIII bezeichneten Straftat rechtskräftig verurteilt worden zu sein und

derzeit weder ein gerichtliches Verfahren noch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer 

solchen Straftat gegen mich anhängig ist. 

 Für den Fall, dass zukünftig diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, 

dies der Person, die mich zu meiner Tätigkeit im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn beauftragt hat, mitzuteilen.
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Ort, Datum

Ich habe eine Kopie des Schreibens 

„Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ 

erhalten:

1. Ausfertigung für die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter

2. Ausfertigung zurück an KKA – Fachbereich Personal –

Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift



Wir freuen uns über Ihr Engagement und heißen Sie herzlich willkommen als ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in 
 
der
und möchten Sie über alles informieren, was Sie als ehrenamtlich mitarbeitende Person bei uns wissen  
sollten:

1.  Unser Leitbild

Die 

setzt sich für einen wirksamen Schutz vor allen Formen von Gewalt, auch vor Verletzungen der sexuellen Selbstbestim-

mung, ein und wirkt auf Aufklärung und Hilfe zur Unterstützung Betroffener hin. Der kirchliche Auftrag verpflichtet alle in 

der Kirche Mitwirkenden zu einer Haltung der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Wertschätzung 

sowie der grenzachtenden Kommunikation durch Wahrung persönlicher Grenzen gegenüber jedem Mitmenschen.

Aus diesem Kontext heraus legt die 

den größten Wert auf eine Kultur der Achtsamkeit.

2. Die Kultur der Achtsamkeit

Die

steht für die Kultur der Achtsamkeit. 

Die Säulen der Ehrlichkeit und Offenheit, des Hinschauens und Handelns, der Reflexion der eigenen Strukturen so-

wie des Bewusstseins von Macht- und Abhängigkeitsgefällen sind fest  auf der Grundhaltung von Respekt und Wert- 

schätzung verankert. Die Kultur der Achtsamkeit beinhaltet all diese Faktoren und meint die Verantwortungsüber- 

nahme in allen Bereichen. 

3. Schulungen

Die 

setzt sich mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für den Schutz gegen sexualisierte Gewalt ein. 

Daher werden seitens des Kirchenkreises interne Schulungen zu diesem Thema durchgeführt. An diesen nehmen Sie 

verpflichtend teil. Weitere tätigkeitsbezogene Fortbildungen organisieren wir gerne für Sie. 

4. Erweitertes Führungszeugnis

Bei all den Tätigkeitsfeldern, die Berührungspunkte mit Kindern und Jugendlichen aufweisen, als auch die, die ein  

erhöhtes Risikopotential nach Einschätzung der Grundlage zur Einsichtnahme nach Anlage 1 zu § 2 AVO KGSsG  

mitbringen, sind wir verpflichtet von Ehrenamtlichen vor Aufnahme der Tätigkeit die Vorlage eines aktuellen erweiterten 

Führungszeugnisses gemäß den jeweiligen Bestimmungen des  Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) zu verlangen. 

Die hierbei anfallenden Kosten werden übernommen. Ein entsprechendes Antragsformular für die zuständige  

Stadt –  bzw. Gemeindeverwaltung erhalten Sie von Ihrer Einrichtungs – oder Gemeindeleitung.

Informationen für Ehrenamtliche
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Wir weisen Sie noch einmal explizit darauf hin, dass sexuelle Handlungen von Erwachsenen an Minderjährigen durch 

den § 4 des Kirchengesetzes zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt grundsätzlich ausgeschlossen sind und auf  

jeden Fall von uns strafrechtlich verfolgt werden.

Als Ehrenamtlicher begleiten Sie evtl. aber auch volljährige Menschen in einer schwierigen Zeit seines Lebens, was  

ggf. zu einem Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnis führen kann.

Sie   sind zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz verpflichtet.  Sexuelle Kontakte in diesen  

Verhältnissen sind mit dem kirchlichen Schutzauftrag unvereinbar und daher unzulässig (Abstinenzgebot). 

5. Datenschutz

Angaben, die Sie im Rahmen Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gegenüber der  

                                                                                       

machen, werden selbstverständlich nur intern gespeichert und nicht weitergegeben.

6. Ansprechpartner:innen

Sollten Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der 

auftauchen, steht Ihnen die vorsitzende Person des Presbyteriums oder die Superintendentin bzw. der Super- 

intendent zur Verfügung.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen oben zur Kenntnis genommen habe.
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Ort, Datum

Ich habe eine Kopie des Schreibens 

„Informationen für Ehrenamtliche“ 

erhalten:

Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift


